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Bestimmungen der Baustellenordnung 
 
Geltungsbereich 
  
Diese Baustellenordnung ist verbindlich für alle Baumaßnahmen an der Talsperre Eibenstock, 
für sämtliche im Auftrag des Auftraggebers (nachfolgend AG genannt), der Landes-
talsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen und des Auftragnehmers (nachfolgend AN 
genannt) tätigen Firmen. 
 
1. Für das Einrichten der Baustelle ist der vom AN eingereichte und vom AG bestätigte 

Baustelleneinrichtungsplan bindend.  
Gebäude und Einrichtungen des AG stehen dem AN nicht zur Verfügung. 

2. Teilflächen der Baustelleneinrichtungsfläche sind für die genehmigten Nachunternehmer 
und für Dritte freizuhalten.  

3. Das Aufstellen von Containern, Wagen, Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, Material usw. hat 
so zu erfolgen, dass ein Benutzen durch unbefugte Dritte ausgeschlossen ist.  

4. Die Aufstellung der oben genannten Gegenstände hat standsicher unter Beachtung der 
einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu erfolgen.  

5. Die Absperrung und Sicherung der Baustelle erfolgt nach den geltenden UVV.  

6. Die Vorschriften und Bedingungen der Arbeitsstättenrichtlinie sind einzuhalten.  

7. Vom AN ist gemäß GUV 0.1 § 6 und Baustellenverordnung ein Koordinator für die sicher-
heitstechnischen Belange aller Gewerke zu benennen. 
Dieser ist dem AG und allen Baustellenbeschäftigten zur Kenntnis zu geben.  

8. Die Baustellenverordnung vom 10.06.1998 (BaustellV) ist einzuhalten. Die hierzu erfor-
derlichen Maßnahmen sind vom AN zu planen und durchzuführen. 
Eine Gefährdungsbeurteilung ist vom AN zu erstellen und auf der Baustelle zur Einsicht 
vorzuhalten.  

9. Es ist ein Havarieplan für besondere Vorkommnisse, wie z. B. für Verschmutzungen des 
Wassers vorzulegen. Ölbindemittel, etc. ist in ausreichender Menge auf der Baustelle 
vorzuhalten.  

10. Vom Auftragnehmer ist die Baustelle jederzeit gegen fremden Zutritt und Zugriff zu sichern. 

11. Nach Verlassen der Baustelle sind alle Geräte, Ausrüstungen und Materialien so zu 
sichern, dass eine Benutzung durch Dritte und eine Schädigung durch Wasser ausge-
schlossen ist.  

12. Beim Verlassen des Baugeländes ist vom AN oder einem Beauftragten des AN das 
Eingangstor zu verschließen.  

13. Auf der Zufahrtsstraße zum Bauabschnitt gilt Parkverbot.  
Verschmutzungen durch Transportfahrzeuge, Material usw. sind unverzüglich durch den 
Verursacher zu beseitigen.  

14. Bei LKW-Verkehr sind die Mindestabstände zu Baugruben/Böschungen einzuhalten: 

Fahrzeuge bis  12 t ≥ 1,00 m  

Fahrzeuge über  12 t ≥ 2,00 m  
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15. Privatkraftfahrzeuge der Beschäftigten des AN sowie der für ihn tätigen Firmen haben keine 
Zufahrt zum Baubereich.  

16. Die Versorgung und die Entsorgung der Baustelle ist Angelegenheit des AN.  

17. Ein Telefonanschluss des AG steht nicht zur Verfügung.  

18. Das Abbruchgut/Bauschutt/Müll ist nach Sorten in geeigneten Behältern zu sammeln und 
regelmäßig zu entsorgen.  

19. Als Toilette ist vom AN eine transportable Einrichtung, die den hygienischen Vorschriften 
entspricht und winterlichen Bedingungen angepasst ist mit turnusmäßiger Entsorgung 
vorzusehen.  
Für die vom AN eingesetzten Firmen sind ähnliche Bedingungen zu schaffen oder schaffen 
zu lassen.  

20. Durch den AN ist eine tägliche Meldung aller auf der Baustelle Beschäftigten dem AG zu 
übergeben.  

21. Als Baustellenverantwortliche des AG sind benannt:  

Herr Tröger    Projektverantwortlicher  
Herr Müller    Staumeister 

22. Den Anweisungen der Baustellenverantwortlichen des AG ist Folge zu leisten.  

23. Durch den AN ist sicherzustellen, dass allen im Auftrag des AN tätigen Firmen diese 
Baustellenordnung nachweislich zur Kenntnis gegeben wird. Folgen von Zuwiderhandlun-
gen werden dem AN angelastet. 

24. Die DIN-Sicherheitsdatenblätter sämtlicher zum Einsatz kommender Materialien sowie 
diese Baustellenordnung müssen auf der Baustelle vorliegen und jedem Beteiligten 
jederzeit zugänglich sein.  

25. Für die Einhaltung der Baustellenordnung zeichnet der zuständige Bauleiter des AN, 
verantwortlich.  

26. Diese Baustellenordnung tritt mit dem Baubeginn in Kraft und ist Bestandteil des Bauver-
trages.  

 
 
 
Eibenstock, im Juni 2025  
 
 
 
 
 
Bestätigt:       Bestätigt: 

 

 

.......................................................    ...................................................... 
AG        AN 
 


